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Technische Rahmenbedingungen

1.xdomea ist ein weit gefasster Standard, der inkompatible 

Implementierungslösungen auf Sender- und Empfängerseite 

zulässt. Zum Beispiel:
 Anzahl der Schriftgutobjekte (Akte, Vorgang, Dokument etc.)

 Definition der Kontainerobjekte (.zip oder .xdomea)

 Anwendungsspezifische Erweiterungen in dem Metadaten

 Abbildung von Versionierungen der Schriftstücke

 Abbildung von fortgeschrittenen/qualifizierten elektronischen 

Signaturen

 Frage der Aktenplandatei

=> Ohne ergänzende Festlegungen geht es nicht.



Technische Rahmenbedingungen

2. ie xdomea-Versionen bis zur 3.0.0 sind inkompatibel

3. Es sind rund zehn verschiedene DMS/VBS-Systeme 

anzubinden (Fabasoft eGov-Suite Bayern als Landes-DMS, VIS 

in einzelnen Ressorts, komXwork und andere DMS in den 

Landratsämtern, Sonderlösungen bei den Fiskalaten etc.)

4. Die unterschiedlichen DMS unterstützen unterschiedliche 

xdomea-Versionen

5.Technisches Rahmenwerk als materielles Gesetz in BayITS-20 

(Interoperabilität zwischen E-Akten/Dokumentenmanage-

ment- und Langzeitarchivierungssystemen) normiert.



Organisatorische Rahmenbedingungen

1. Das zweistufige Aussonderungsverfahren ist zurückgestellt, 

da vielfach keine differenzierten Fristen- und Bewertungs-

kataloge in den DMS/VBS-Systemen hinterlegt sind und die 

abgebenden Systeme teilw. außerhalb des Behördennetzes 

sind.

2. Eine Bewertung durch das Archiv direkt im abgebenden 

System ist nicht vorgesehen (Standardkonformität, 

Nachvollziehbarkeit etc.).

3. Was automatisiert werden kann, soll auch automatisiert 

werden => Schonung personeller Ressourcen



Fachliche und rechtliche 
Rahmenbedingungen

1. Primärdaten sollen u.a. aus Datenschutzgründen erst mit der 

Abgabenachricht 0503 übergeben werden, nicht bereits mit 

der Anbietenachricht 0501 

=> Keine systematische Aktenautopsie im Vorfeld möglich

=> Bewertung anhand der Metadaten und Möglichkeit 

Zweifelsfälle nach der Abgabe nachzukassieren.

2. Alle sechs xdomea-Nachrichten 0501 bis 0506 werden 

implementiert, d.h. auch die optionalen 

Empfangsbestätigungen 0504 und 0505 



Livepräsentation unter
https://zoom.us/j/98939902080
?pwd=WC9IeEZyNjlVY0NnTW5Z

SWIwQ09ndz09



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


